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K
aumein Themabeschäftigt

Versicherungsmakler so

konstant wie die Frage der

eigenen Haftung. Fehler in der Bera-

tung oder auch nur unklare Abspra-

chen können schnell existenzbedro-

hende Schadensersatzforderungen

nach sich ziehen. Gerade bei kom-

plexeren Risiken, wie der Absiche-

rung von Rückrufkosten oder Ver-

mögensschäden, zeigen sich immer

wieder Haftungsfallen, die nicht nur

große Unternehmen, sondern zu-

nehmend auch kleine und mittel-

ständische Makler treen.

I. Grundsatz der Bera-
tungspflicht

Grundsätzlich trit Versicherungs-

makler eine weitreichende gesetzli-

che Picht zur Risikoaufklärung und

Beratung (§§ 59 . VVG). Sie müssen

die Wünsche und Bedürfnisse ihrer

Kunden ermitteln, geeignete Versi-

cherungsprodukte empfehlen und

ihre Empfehlungen nachvollziehbar

dokumentieren. Kommt der Makler

diesen Pichten nicht nach, drohen

erhebliche Haftungsrisiken, insbe-

sondere dann, wenn dem Kunden

durch eine Fehlberatung ein nanzi-

eller Schaden entsteht. Doch wie

weit reicht diese Picht, wenn der

Kunde selbst klare Vorgabenmacht?

Muss der Makler auch dann noch

beraten, wenn der Kunde ausdrück-

lich eine bestimmte Versicherungs-

lösung verlangt, vielleicht sogar nur

eine identische Absicherung wie für

ein anderes (Tochter-)Unterneh-

men?

II. „Execution only“ in der
Versicherungsvermittlung

Unter dem Begri „Execution only“

versteht man im allgemeinen Ver-

ständnis eine Vermittlung ohne vor-

herige Beratung, bei der der Kunde

eine konkrete Produktauswahl vor-

gibt und der Vermittler diese ledig-

lich „ausführt“. Während dieses

Konzept im Kapitalmarktrecht aner-

kannt ist, ist seine Übertragbarkeit

auf die Versicherungsvermittlung

rechtlich umstritten. Nach dem kla-

ren Wortlaut des § 61 VVG schuldet

der Versicherungsmakler grundsätz-

lich eine anlassbezogene Beratung

sowie eine Ermittlung der Kunden-

bedürfnisse. Ob und unter welchen

Voraussetzungen hiervon abgewi-

chen werden kann, ist in Literatur

und Rechtsprechung bislang nicht

abschließend geklärt. Umso bedeu-

tender ist das Urteil des OLG Olden-

burg (Az. 1 U 2/24), das einem Versi-

cherungsmakler eine Haftung gera-

de deshalb versagt hat, weil der Kun-




